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Sehr geehrter Herr Abgeordneter, 

 

namens der Bundesregierung beantworte ich Ihre Frage wie folgt: 

 
Frage: 
 
Welche Kenntnis hat die Bundesregierung über den Stand des 
Genehmigungsverfahrens zum Bau und zur Inbetriebnahme des 
geplanten LNG-Terminals in Mukran durch das Land Mecklenburg-
Vorpommern und die dort zuständigen Behörden, insbesondere auch, ob 
eine Umweltverträglichkeitsprüfung vorgesehen ist, und für wann 
erwartet sie die noch ausstehenden Genehmigungen?  
 

Antwort: 
 

Das Terminal für Flüssigerdgas (LNG) Mukran besteht aus mehreren 

Maßnahmen, die jeweils eigene Genehmigungsverfahren der zuständigen 

Landes- und Bundesbehörden durchlaufen. Der Bau der Pipeline Lubmin-

Mukran ist von Lubmin bis Kilometerpunkt 26 vollständig genehmigt. Die 

Genehmigung für Kilometerpunkt 26 bis Mukran wird Ende Oktober 

erwartet, ein vorzeitiger Maßnahmenbeginn wurde bereits genehmigt. 

Ebenfalls genehmigt sind wesentlichen Teile der Vertiefung der 

Hafeneinfahrt Mukran. Weitere Genehmigungen u.a. für die Vertiefung des 
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inneren Hafenbereiches Mukran und die Stationierung der Floating Storage 

and Regasification Unit (FSRU) werden im weiteren Zeitverlauf erwartet. Zu 

Einzelheiten der Projektrealisierung verweist die Bundesregierung auf die 

Vorhabenträger Gascade (Pipeline) und den Hafen Mukran sowie die 

Deutsche ReGas (beide Terminals).  

 

Die Entscheidung darüber, ob und inwieweit eine 

Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt wird, obliegt den zuständigen 

Landesbehörden. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Udo Philipp 


